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1. Einleitung zur Gesetzesvorlage 

 

 

Das Betreuungsrecht soll unterstützen und ist ein Pfeiler einer solidarischen 

Gesellschaft, der die Menschenwürde des Betreuten achtet. In Hessen gibt es bis zu 

94.000 Betreuungen. 

Die Landesregierung in Hessen hat sich hohe Maßstäbe gesetzt, um das neue 

Betreuungsorganisationsgesetz in seiner Reform gegen „Entmündigung“ und für 

mehr Selbstbestimmung zu werben und konkrete Schritte für Hessen zu gehen. 

Ziel des Ausführungsgesetzes sind mehr Selbstbestimmung, Freiheit und gesetzlicher 

Spielraum bei anstehenden Änderungen im Betreuungsrecht. 

Das Ziel von Vermeidung von Betreuung soll durch das Angebot der „erweiterten 

Unterstützung“ ausgebaut werden. Es leitet sich hier ein Rechtsanspruch ab für die 

Betreuten und auch auf die Betreuungsbehörden kommen neue Aufgaben hinzu.  

Betreuer haben eine Mindestsachkunde vorzuweisen bei der Aufnahme einer 

Betreuungstätigkeit, auch Vorsorgebevollmächtigte sollen besser unterstützt werden. 

Im Rahmen kommunalisierter sozialer Hilfen wird ein Großteil der Mehrkosten aber 

auf die Kommunen abgewälzt. Die Landesregierung scheut wichtige und dringend 

notwendige Landesmittel bei der Ausgestaltung des Ausführungsgesetzes und seiner 

betreuungsrechtlichen Voraussetzungen. 
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2. Unsere Hauptforderungen und Kritikpunkte an der 
Gesetzesvorlage zum Ausführungsgesetz des 
Betreuungsrechts 20/9128 im Überblick 

 

 

 

KOMPLEX A 

 

 

 

→ Zielsetzung nach mehr Selbstbestimmung und  

Vermeidung von Betreuung wird verfehlt  

 

 Kritik schneller Entmündigung statt Vorrang auf 

„erweiterte Unterstützung“ 

 Nur 4 Modellprojekte, nicht repräsentativ für Hessen 

 Ausgabenführung braucht Kontrolle der 

Mittelverwendung 

 Hausbesuche, Sozialberatung, psychosoziale 

Therapien, Wohnstelle, Grundsicherung, …. wohin 

fließt das Geld konkret? 

 Bisher keine flächendeckenden Angebote der 

erweiterten Unterstützung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstbestimmung und 

Vorsorge  

 

KOMPLEX B 

 

 

 

Finanzen 

 

 konkrete inhaltliche Bestimmung des Mehraufwandes 

 

 

 

 

Finanzen 
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an geplanter bedarfsgerechter Finanzierung 

 Ausführung der geplanten „Dynamisierung von 

Mitteln“,  

 neue Aufgaben für Betreuungsbehörden zu Lasten der 

Betreuten? 

Wiss. Expertise/ Weiterbildungsmaßnahmen 

statt Verbesserung der Betreuungsdienstleistungen an sich? 

 Die Landesregierung scheut Mittel bei den Aufgaben 

des Betreuungsrechts und überlastet die Kommunen 

einseitig  

 Kommunalisierte soziale Hilfen sind ein Deckmantel, 

der die Landesmittel blockiert, die aber dringend 

notwendig wären  

 

KOMPLEX C 

 
 Unterbringungsgesetzgebung muss nachjustiert und 

verbessert werden 

 Unterstützungsperspektive fehlt  

 Einbindung und Vetorecht des Sozialpsychiatrischen 

Dienstes/ Gesundheitsamt  

 Arzt- Zentrierung nicht zulassen, sondern weitere 

Stellen einbinden, wie dem Sozialpsychiatrischen 

Dienst  

 weitere Unterbringung muss gerechtfertigt sein und 

kritisch überprüft werden 

 Krisenpension und Krisendienste als Alternative und 

Präventionsmittel für stationäre (Zwangs- 

Aufenthalte) 

müssen betreut und koordiniert sein  
 
 
 

 

 

 

Unterbringung und 

PsychKHG 
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3. Zu §6 - Drucksache 20/9128 Eilausfertigung vom 13.09.2022  

 
 
Der Landesverband Psychiatrie- Erfahrene Hessen e.V.   begrüßt 
grundsätzlich eine Erhöhung der Mittel für die Betreuungsvereine in Hessen 
von geplanten 3,2 Millionen € in 20241,  
die angestrebte Verdreifachung der Mittel ist wichtig, um die hohen Kosten 
und die Aufgabenverwirklichung der Betreuungsvereine zu sichern, ebenso 
eine langfristige bedarfsgerechte Planung zu verwirklichen.  
Dennoch, wenn man sich die Pro-Kopf- Planung ansieht, muss man 
feststellen, dass die Kosten immer noch nicht ausreichend gedeckt sind.  
Mit Skepsis sehen wir ein schwaches Ergebnis, welche zu wenigen Vorteilen 
für die Betreuten führen soll.  
Es wird auch von einer „Dynamisierung“ der Mittel gesprochen, heißt das, 
dass letztlich nur in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und 
wissenschaftliche Expertise investiert werden soll? Das neu geschaffene 
Betreuungsorganisationsgesetz  
soll in seiner Anwendung qualitativ gesichert sein, doch zeigt sich, dass die 
Betreuung an sich nicht verbessert werden wird. 
 
Wir möchten zudem wissen, wie es sich für Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung / Behinderung stellt, die unter Betreuung stehen. Welche 
Verbesserungen sind hier zu erwarten? Im PsychKHG forderten wir bereits 
einen Rechtsanspruch auf ambulante Hilfen bei psychischen Erkrankungen. 
Wie wird die Betreuung sich verbessern bei psychischen und psychiatrischen 
Erkrankungsbildern? Wird es mehr Gespräche geben für die Betreuten? 
Werden Betreute ausreichend über ihre Rechte informiert?  
 
 
Dass die Preisentwicklung, die hierbei als Grundlage der Berechnung dient, 
aus dem Jahre 2013 stammt, ist kritisch zu betrachten. Denn wir erleben 
auch gerade im Bereich des Betreuungsrechts, dass die Kosten stärker 
steigen.  
Es ist sinnvoll, hier mehr Geld in die Hand zu nehmen.  Doch wir beobachten 
mit großer Sorge, dass grundlegende Ziele des Betreuungsrechts nicht 
                                                
1 s.   Zu §6 Abs. 3 S. 10 ff. Gesetzesentwurf  
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erreicht werden, wie die Vermeidung von Betreuung und die zu wenig 
vertretenen Modellprojekte bei der „erweiterten Unterstützung“. 
 
In anderen Bundesländern kam es aufgrund von Budgetierungszielen bereits 
zu einer finanziellen Schieflage der Betreuungsvereine, wobei sich eine zu 
geringe Vergütung der Vergütungssätze der Berufsbetreuer zeigte.  
 
Dennoch halten wir es für sinnvoll, dass im Rahmen der geplanten Erhöhung 
die finanziellen Mittel einer fortwährenden Evaluierung zugeführt werden. 
Es muss sich zeigen, inwiefern die Mittel die Qualität, das Personal und die 
Effektivität von Betreuungsverfahren – und Praxis verbessern. Es kann nicht 
sein, dass der finanziellen Zufuhr keine 
 

◦ deutliche qualitative Verbesserung der Betreuungsleistungen folgt. 
 
Auch die Ausbildung und Sorge um die ehrenamtlichen Betreuer muss 
sichergestellt sein, eine „Laienrekrutierung“ lehnen wir hierbei ab, es gilt die 
ehrenamtlichen Betreuer fachlich und informativ bestmöglich zu unterstützen. 
 
 
 

 

4. Ausführungsgesetz zu §6 zu Abs. 4 

 
 
Betreuer haben im Rahmen des neuen Ausführungsgesetzes eine 
Mindestsachkunde nachzuweisen, bevor Sie ihre Tätigkeit ausüben können. 
Wir sehen mit großer Skepsis, dass hier viel zu lange Zeit verstrichen ist. 
Mindestwissen um die Betreuung ist eine Qualitätskernaufgabe des 
Betreuers. 
 
Mit der angestrebten Mittelerhöhung stellt sich für uns aber die Frage, 
inwiefern die Mittel „optimal“ diversifiziert in die verschiedenen Bereiche 

einmünden.   
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Ziele des neuen Ausführungsgesetzes sind auch mehr Selbstbestimmung 
und weniger Bevormundung für die Betroffenen.  
Wir sehen hier keine praktische konkrete Anwendung dieser angestrebten 
Zielsetzung.  
 
Die „Dienstleistung“ einer Betreuung und die Auswirkungen auf die Betreuten 
müssen sich deutlich verbessern, ebenso die Arbeitsbedingungen in der 
Betreuung durch ehrenamtliche oder Berufsbetreuer.  
 
Die hohe Fallzahl an Betreuungen führt immer öfter zu einer Überforderung 
der Betreuer, so dass in der Praxis immer weniger neue Betreuer 
angeworben werden können.   Der Landeshaushalt möge beschließen, die 
Mittelerhöhung nach wirtschaftlichen und auch handlungsethischen 
(Verbesserung der Betreuung) Kriterien fortwährend zu überprüfen.  
Wir kritisieren, dass nur die Stundensätze der Betreuer im Fokus des 
Handelns stehen, und nicht die Qualität der Arbeit, die Fürsorge für die 
Betreuten und ihrer Perspektiven.  
 
Hier knüpft das neue Betreuungsorganisationsgesetz (BeOG) an, im Rahmen 
der „erweiterten Unterstützung“. Diese Unterstützungsformen sollen vor der 
Einrichtung einer Betreuung ausgeschöpft werden.  
 
Zudem muss sichergestellt sein, dass die Angehörigen nicht „außen vor“ 
bleiben, sondern in den Betreuungsrahmen eingebunden sind. Die prekäre 
Lage der Betreuungsvereine zeigt, dass das soziale System um das 
Betreuungsrecht nicht ausgereift ist, zum Nachteil vieler Betroffener.  
 
 
 

◦ Die Mittel- Ausgabeseite der Betreuungsvereine ist ebenso zu 
überprüfen, um Missbrauch seitens der Betreuer  wie auch von 
Betreuungsvereinen vorzubeugen, es muss klar sein, welche Mittel- 
Äquivalente für Veranstaltungen, Betreuung Angehöriger, 
Informationspolitik und letzten Endes auch im Rahmen einer 
Qualitätssicherung für die Betreuungsverhältnisse ausgegeben 
werden.  
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5. Weitere Begründung 

 
 
Die inhaltliche Begründung des Gesetzesvorhaben und seiner Finanzierung 
seitens der Regierung zeigt sich schwammig ohne überzeugende Aussagen.  
Es wird von einer verschärften „Angebotslage“ und „heterogenen Strukturen“ 
gesprochen. 2 
 
Die Landesregierung ist dabei nicht gewillt, aus Landesmitteln eine 
vernünftige Finanzierung sicherzustellen.  
 
Welches Kontrollgremium hat das HMAS, welche Kontrollrechte existieren für 
die die Betreuungsvereine überwachende Behörde? Die Mittelerhöhung ist zu 
begrüßen, doch halten wir uns vor, auf eine fachgerechte und qualitativ 
„hochwertige“ Versorgungsstruktur hinzuweisen.  
 
Auch die Modellprojekte sind nicht repräsentativ für andere Regionen, gerade 
im Hinblick auf soziale Strukturen in Hessen und soziale Ungleichheiten( 
Hanau/ Offenbach) 
 
Wir sehen mit Skepsis, dass die Kontrolle der Mittelzuweisung zu schwach 
ausfällt.  
Wir weisen daraufhin, dass die Stundensätze der Betreuer nicht ins 
Unermessliche erhöht werden sollten, die Ausgabenführung seitens der 
Betreuungsvereine muss evident, transparent und wirtschaftlichen 
Gütekriterien entsprechen.  
 
 
 

                                                
2 Zu §6 , zu Abs. 3 S. 10 ff. Gesetzesentwurf 
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6.a. Zu §8 zu Nr. 5, S. 12  

 

Änderung des Psychisch- Kranken- Hilfe- Gesetzes  

 

Antragsrecht für das gerichtliche Verfahren der Verlängerung einer sofortigen 
vorläufigen Unterbringung des PsychKHG nach § 11 Abs. 2 Satz 1 

 

Der Landesverband Psychiatrie- Erfahrene Hessen e.V. kritisiert, dass die 
Verlängerung einer richterlich angeordneten Unterbringung nun alleine den 
Ärzten im behandelnden Krankenhaus obliegt. Wir halten eine 
Alleinentscheidung durch die behandelnden Ärzte nur bei im Rahmen akuter 
Situationen bei Gefahr im Verzug für gerechtfertigt, nicht jedoch bei 
Verlängerung psychiatrischer Aufenthalte.  
 
Es gilt die Notwendigkeit der Verlängerung nachzuweisen, um unnötiges Leid 
und Aufenthalte zu verhindern. In der Praxis zeigt sich ein zu einseitiger und 
lockerer  Umgang mit Verlängerungen, zu wenig patientenzentriert, der zu 
sehr in die Freiheitsrechte der Betroffenen eingreift.  
 
Deutschland hat 2009 die UN- Behindertenrechtskonvention unterzeichnet, 
die den Schutz sichert für Menschen mit Behinderungen vor Willkür und 
Diskriminierungen. Die Willkürlichkeit der Ärzte ist belastende 
Auseinandersetzung für die Betroffenen wie auch für die Ärzte, es gibt keine 
hundertprozentige Absicherung, dass der Arzt garantieren kann, dass der 
Patient nicht rückfällig wird und daher wieder im Rahmen einer Unterbringung 
„weggesperrt“ werden muss.  
 
 
Wir plädieren dafür, den Sozialpsychiatrischen Dienst viel stärker einzubinden 
und ihm das weitere Antragsrecht zuteilwerden zu lassen im Sinne einer 
„kooperierten Vereinbarung“, die zwischen den Ärzten und dem 
Sozialpsychiatrischen Dienst zunächst festgehalten werden muss.  
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Wir wollen die Unterstützungsperspektive im Rahmen einer Unterbringung 
fördern und halten die alleine Übertragung auf den behandelnden Arzt für 
wenig zielführend, wir sehen es auch als eine fatale Rückverlagerung von 
Kompetenzen, die dem Genesungs- und Rehabilitationsprozess 
entgegenstehen können. Es kann nicht sein, im Rahmen des psychiatrischen 
Aufenthaltes mürbe zu werden, und dann noch eine weitere Verlängerung zu 
kassieren, die alleine dem Arzt obliegen soll. Hat man als „Untergebrachter“ 
kein gutes Arzt- Patientenverhältnis kippt die Toleranz auf schnelle 
Entlassung oftmals ins Negative um.  
 
Der sozialpsychiatrische Dienst muss festhalten, ob sich etwas Positives 
während des Aufenthaltes getan hat und ob er nicht doch sein Veto gegen 
eine weitere Behandlung im Rahmen der Klinik einlegen sollte.  
 
Schwammig ist auch die Reichweite potenzieller Personen der Psychiatrie- 
Verlängerung. Von akut „psychisch gestörten Personen“ bis Suchtkranken 
und Menschen mit seelischer Behinderung. 
 
Wir sehen eine Gefahr, dass durch die Zentrierung auf den Arzt die Gerichte 
zwar letzten Endes entscheiden, aber andere Dienste außen vor bleiben.  
 
Wer kontrolliert die ärztliche unangefochtene Entscheidung, dass der seelisch 
Behinderte in der Psychiatrie verbleiben muss? Die Zwangsmaßnahme der 
Unterbringung rechtfertigt keinen wochenlangen Psychiatrie- Aufenthalt 
alleine, als dass sie ein zu starkes Einschneiden in Freiheitsrechte zur Folge 
haben wird.  
 
 
 

6.b. Begründung 

 
 
Das Gesetz enthält keine Novellierung des PsychKHG, sondern gibt  
rückständigen Entwicklungen und Adaptionen Vorschub.  
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Die Chance, dass stigmatisierende und „psychisch Kranke“ pauschal als 
Gefährdung brandmarkende Gesetz → gründlich zu reformieren, wird durch 
den weiteren Gesetzesentwurf vertan.  
 
Die Kritik am Gesetzesentwurf sieht eine negative Verlagerung von 
Kompetenzen auf Ärzte  vor, längst geglaubte überwundene Strukturen 
werden quasi reaktiviert.  
 

◦ Wir lehnen die Zentrierung auf die formale Durchsetzungs- Gewalt 
des Arztes ab, und fordern den Landtag zu einer Nachjustierung des 
Unterbringungsprozesses  - der Unterbringungsgesetzgebung auf.  

 
Auch bei der Betreuungsrechtsreform, löst Geld alleine die Probleme und 
Nöte der zu Betreuenden? Das Gesetz lässt Betroffene stehen und paukt 
eher „das Notwendige“ durch, dass das psychiatrische Hilfssystem 
überfordert ist.  
 
 
Die Fehlallokation der Mittel ist durch die geplante Erhöhung nicht 
automatisch vorauszusehen, doch dass Betreuungsvereine möglicherweise 
einseitig       „abkassieren“ zu Lasten der Betreuten, dass darf nicht 
passieren. Betreuung ist auch immer noch  eine stigmatisierende 
Angelegenheit, es wird vergessen, dass ein Ziel war, die Betreuung nicht 
dauerhaft zu errichten, sondern zur Selbständigkeit zu befähigen! 
 
 
 
 

7. Information zu Krisendiensten und alternativen Angeboten  

 
 

1. Der Landesverband fordert, die Mittel für Krisendienste /ambulante 
Krisendienste, wie es Sie in Hessen an verschiedenen Standorten und 
Stellen gibt, zu erhöhen. Eine → telefonische Besetzung für (einmalige) 
Krisengespräche reicht nicht aus, es braucht vielmehr eine zentrale 
Krisenstabsstelle, die auch die Krisendienste koordiniert.  
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2. Diese koordiniert die Fälle der Krisendienste im Rahmen eines 
Monitorings sollen weitere Möglichkeiten der Versorgung akut 
psychisch Kranker diskutiert werden können. Eine telefonische 
Unterstützung akut psychisch Kranker ist eine notdürftige 
Versorgungslage, die nicht hinnehmbar ist.  

 
3. Die Versorgungslage verkommt realistisch gesehen zu einer 

„Versorgungslüge“, da es  
◦ bisher keine flächendeckenden Angebote gibt, es gibt nicht eine 

gemeindepsychiatrische Schwester pro Gemeinde  
◦ die Erreichbarkeitskriterien zu grob ausfallen 
◦ die Fristen bis zum konkreten Hilfsangebot zu beschwerlich sind  
◦ vielfältigeres Kontaktangebot via E-Mail / Online Beratung / 

WhatsApp 
 

4. Ein Krisendienst ist kein „freilaufendes Fass“ ohne psychosozialen 
Boden, sondern muss integrativ wirksam sein, er muss nicht nur 
aufsuchen, er ist auch zuständig für eine Nachsorge und die 
Vermittlung von sozialen Kontakt -und Beratungsstellen wie zu den 
Selbsthilfegruppen o.ä.  

 
5. Krisendienste und Krisenpensionen haben eine bedeutende Wirkung 

und ein großes Potenzial für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
 

6. Es gibt keine gut belegte Wirksamkeit für freiheitsentziehende 
Maßnahmen, Sie sind traumatisierend und verstörend für die 
Betroffenen. Wir brauchen einen gesundheitspolitischen 
Präventionsschlag für die  → Erkennung und Entdeckung sich 
anbahnender Krisenzustände. Die Früherkennungszentren bei 
Schizophrenie waren und sind eine Möglichkeit, früher in den 
Erkrankungsprozess einzugreifen, statt es dann auf eine akute 
Psychose hinauslaufen zu lassen.  

 
2. Ein ambulanter Krisendienst reicht nicht in allen Fällen aus, um 
psychiatrische Akutkrisen abzufedern. Deshalb empfehlen wir als Alternative 
zum Weg in die psychiatrische Klinik ein Krisenhospital, eine Krisenpension. 
Diese sollte betreut sein, und konzeptuell ausgearbeitet werden.  
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Eine Krisenpension hat die Aufgabe „den Druck“ aus der psychiatrischen 
Irrfahrt zu nehmen, ob depressiver Schub oder beginnende psychotische 
Krise. Die Krisenpension ist gedacht als ein Alternativprojekt zur 
psychiatrischen Professionalisierung.  
Unser Vorschlag ist es, psychiatrische stationäre kostspielige Aufenthalte zu 
verringern, indem in der Prävention eine Angebotsstruktur etabliert wird, die 
sich gut in das bestehende Versorgungssystem eingliedert. In der 
Angliederung von Krisenpensionen sehen wir ein niederschwelligeres 
Angebot, als der Gang in die Klinik. Außerdem erhoffen wir uns eine hohe 
Akzeptanz in der Bevölkerung, die Krisenpension auch in Anspruch nehmen 
zu können. Mit der Ausdünnung des psychiatrischen Systems der letzten 
Jahre hinsichtlich des Angebots einer Nachtklinik, soll die Krisenpension 
ganztägig besetzt sein. Sie muss im Rahmen einer Informationskampagne 
auch breiter beworben werden können, dass sie nicht zu einem „Inselprojekt“ 
verkommt, dass Menschen mit einer akuten psychischen Krise nicht 
erreichen kann.  
 
Bei der Inanspruchnahme der Krisenpension dürfen keine „falschen 
Schamgefühle“ entstehen.  
 
Wir sehen die Krisenpension auch nicht als Konkurrenzprojekt zur 
bestehenden Psychiatrie und psychiatrischen Versorgung, wir sehen die 
Krisenpension als eine Alternative und Ergänzung, die gewinntragend auch 
Selbsthilfestrukturen stützen, schützen und stärken kann.  
 
Zudem kann dadurch die Bettenzahl in den psychiatrischen Krankenhäusern 
reduziert werden. Dadurch ergeben sich auch mehr Möglichkeiten, den 
Patienten besser zu betreuen.  
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8. Zusammenfassendes Schlusswort -  Zentrale 
Hauptforderungen und Kritikpunkte unserer 
Landesorganisation Landesverband Psychiatrie- 
Erfahrene e.V. Hessen e.V. 

 
◦ konkretere inhaltliche und finanzielle Bestimmung der 

Gesetzesvorlage  
◦ konkretes Portfolio hinsichtlich der Mittelbestimmung für alle 

Gebietskörperschaften 
◦ weitere Erhöhung von Mitteln, besonders aber 

Landesmitteln, damit die Kommunen nicht alleine überlastet 
werden 

◦ Alleinige Abwälzung auf Kommunen als Gefahr bei der 
Umsetzung des Ausführungsgesetzes zum Betreuungsrecht  

◦ Qualitätssicherung der Betreuung wichtig und richtig, aber 
was passiert mit den Betroffenen? Wie profitieren sie von 
einer qualitativen Sicherung ihrer Betreuung?  

◦ Wie soll die Betreuung an sich verbessert werden? / Wie 
kann sie verhindert werden? 

◦ Wir sehen eine Art „Seifenblase“ über dem geplanten 
Ausführungsgesetz, so als sei es geradezu geheim, über 
die Ausgabemittel zu sprechen, wohin geht das Geld 
genau? 

Wir fordern hier viel mehr Transparenz seitens des Ministeriums wie 
auch der Gebietskörperschaften hinsichtlich der Modellprojekte.  

◦ Die Gefahr besteht, dass wir eine reine wiss. - akademische 
Projektfinanzierung bekommen, und dass sich die Lage der 
Betreuung in Hessen nicht ändern wird.  
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In Zeiten, in denen Olaf Scholz vom Doppelwumms spricht, hat es 
im Betreuungsrecht noch lange nicht „Wumms“ gemacht. Das 
Gesetz und seine Vorlage ist ein potenzieller Totengräber 
finanziellen Übertuns, ohne dass sich an der Betreuungssituation in 
Hessen bei 94.000 Betreuten etwas ändern wird. Auch die 
Prävention bzw. Verhinderung von Betreuung ist nicht 
ausgearbeitet. Wie kann Betreuung in Hessen besser verhindert 
werden? Reichen die Mitte aus, um die „erweiterte Unterstützung“ 
zu einem Vorreiter werden zu lassen? 
 
Taunusstein, den 06.11.2022 
 
Gez.: 
Vorstand des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V. 
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Öffentliche mündliche Anhörung des Sozial- und Integrati-
onspolitischen Ausschusses zu dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum Betreuungsrecht und zur Ände-
rung weiterer Rechtsvorschriften, LT-Drucks. 20/9128 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 

sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 06.10.2022 und 

bedanken uns für die Möglichkeit zu dem Gesetz zur Änderung des 

Hessischen Ausführungsgesetzes zum Betreuungsrecht und zur 

Änderung weiterer Rechtsvorschriften eine Stellungnahme 

abgeben zu können. 

Der Ausschuss für Soziales und Integration des Hessischen 

Städtetages hat am 2. November 2022 Folgendes beschlossen: 

„Der Ausschuss für Soziales und Integration des Hessischen 

Städtetages fordert das Land auf, sowohl für die 

Betreuungsbehörden als auch für die Betreuungsvereine eine 

auskömmliche Finanzierung im Gesetzentwurf auf LT-Drucks. 

20/9128 vorzusehen.“ 

Hessischer Städtetag  *  Frankfurter Straße 2  *  65189 Wiesbaden

 
Hessischer Landtag 
Der Vorsitzende des sozialpolitischen 
Ausschusses  
Schlossplatz 1-3 
 
65183 Wiesbaden 
 

Ihre Nachricht vom:  
06.10.2022 
 
Ihr Zeichen:  
I 2.11 
 
Unser Zeichen:  
TA 080 Hm/Ve 
 
Durchwahl:  
0611/1702-22 
 
E-Mail:  
veith@hess-staedtetag.de 
 
Datum:  
07.11.2022 
 
Stellungnahme Nr.: 
108-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verband der kreisfreien und  
kreisangehörigen Städte im  
Lande Hessen 
 
Frankfurter Straße 2  
65189 Wiesbaden  
 
Telefon: 0611/1702-0  
Telefax: 0611/1702-17  
 
posteingang@hess-staedtetag.de  
www.hess-staedtetag.de  
 
Nassauische Sparkasse Wiesbaden  
BIC: NASSDE55  
IBAN: DE79 5105 0015 0100 0727 77 
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Insbesondere in den Regelungen der §§ 4 und 6 des Gesetzentwurfes werden von den 

Städten Finanzierungslücken gesehen. 

 

Zu § 4: 

Aufgrund einer nicht unerheblichen Erweiterung bestehender Aufgaben der Betreuungsver-

eine im Zuge der Reform des Betreuungsorganisationsgesetzes (BTOG) ist es erforderlich, 

die Betreuungsvereine bedarfsgerecht finanziell auszustatten. 

 

Zu § 6: 

Zur Anpassung der Angebotsstruktur der Betreuungsvereine kommen bereits in 2023 weit-

aus höhere Kosten auf die Kommunen zu, bei gleichbleibenden Landesmitteln. Es ist  daher 

ein adäquater Kostenersatz für die Kommunen gesetzlich zu normieren. 

 

Nach Umfrage bei unseren Mitgliedstädten teilen wir Ihnen darüber hinaus Folgendes mit: 

 

Im Einzelnen: 

 

Zu § 2: 

Das neu eingeführte  Instrument der "erweiterten Unterstützung" nach § 8 BTOG in Form 

einer Modellerprobung umzusetzen wird begrüßt, da bis zum Ende des 

Erprobungszeitraumes am 31.12.2026 ausreichend  Erkenntnisse vorliegen werden, ob 

diese Unterstützung leistbar ist und damit tatsächlich ein Vermeidungspotenzial von 

rechtlichen Betreuungen erreicht werden kann. Insbesondere begrüßen wir, dass mit § 2 

von der Möglichkeit eines Modellprojektes Gebrauch gemacht wird, um zu einer gesicherten 

Datenbasis zur Wirksamkeit der "Erweiterten Unterstützung" als neue Aufgabe der örtlichen 

Betreuungsbehörden nach § 11 Abs. 3 und 4 BtOG zu kommen. 

 

Zu § 4: 

Aufgrund einer nicht unerheblichen Erweiterung bestehender Aufgaben der 

Betreuungsvereine im Zuge der Reform des Betreuungsorganisationsgesetzes (BTOG) ist 

es erforderlich, die Betreuungsvereine bedarfsgerecht finanziell auszustatten. 
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Zu § 6 Abs. 1: 

Für die mit den Betreuungsvereinen zu schließenden Zielvereinbarungen halten wir für eine 

einheitliche Verfahrensweise die Erstellung eines Mustervertrages ähnlich der 

Musterverträge für die kommunalisierten Landesmittel für sinnvoll. 

 

Zu § 6 Abs. 3: 

Zur Anpassung der Angebotsstruktur der Betreuungsvereine kommen bereits in 2023 

weitaus höhere Kosten auf die Kommunen zu, bei gleichbleibenden Landesmitteln. 

Wir fordern daher, einen adäquaten Kostenersatz für die Kommunen gesetzlich zu 

normieren.  

 

Zu Art. 3 Nr. 5b: Novellierung des Psychisch-Kranken- Hilfe-Gesetz-PsychKHG: 

Die Verdeutlichung, dass die gesetzlichen Vertreter-x-lnnen oder Betreuer-x-Innen bei einer 

Verlängerung einer Unterbringung entsprechend zu informieren sind, ist sehr wichtig, damit 

es nicht zu einer temporären Unterversorgung bei einer Entlassung aus der Klinik kommt. 

 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Ausführungen. 

 

Der Hessische Städtetag wird am 18. November 2022 durch den Unterzeichner vertreten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. M. Hofmeister 
 
Michael Hofmeister 
Referatsleiter 
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Stellungnahme zum  
 
Gesetzentwurf  
 
Landesregierung 
 
Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 
Betreuungsrecht und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften  
 
Drs. 20/9128 
 
 
Ihr Schreiben vom 13.09.2022  
 
Artikel 1 
 
Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Betreuungsrecht 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit Stellungnahme. 
 
Wir sind seit über 50 Jahren die Interessenvertretung für Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen in Hessen. Gemeinsam mit unseren 11.000 Mitgliedern und unseren 
Mitarbeiter*innen setzen wir uns für die vollständige gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung ein. 
 
Mit dieser Stellungnahme wollen wir zur Weiterentwicklung zu einer Inklusiven 
Gesellschaft beitragen und Menschen mit Beeinträchtigungen bei den sie betreffenden 
Belangen Gehör verschaffen. Die hier vertretenen Positionen sind der Stärkung dieser 
beiden Dimensionen verpflichtet und beabsichtigen, die Expertise der Menschen mit 
Beeinträchtigungen und Ihrer Verbände für eine wirksame Verbesserung in Hessen 
einzubringen.  
 
Stellungnahme: 
 
1. 
 
Die Voraussetzungen zur Anerkennung eines Betreuungsvereins sind in § 14 BtOG 
dargelegt. Nach § 14 Abs. 3 BtOG regelt Näheres das Landesrecht, wobei es auch weitere 
Voraussetzungen für die Anerkennung vorsehen kann.  
 
Die landesrechtlichen Inhalte sind in § 4 des Gesetzesentwurfs festgelegt. Die 
Ausgestaltung des Anerkennungsverfahrens erscheint u.E. wenig praxisgerecht und stellt 
neu zu gründende Betreuungsvereine vor große Hürden. Diese können letztlich dazu 
führen, dass ein in Gründung befindlicher Betreuungsrechtsverein aus rein formellen 
Gründen von einer Antragstellung absieht. Dies kann so nicht gewollt sein. 
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Folgende Punkte sehen wir kritisch: 
 

 In § 4 Abs. 1 Nr. 3 ist vorgesehen, dass der Verein den Bedarf für die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 15 Abs. 1 S. 1 des BtOG nachweist. Der 
Betreuungsverein hat mit seinem Antrag auf Anerkennung darzulegen, ob und in 
welchem Umfang ein entsprechender Bedarf zur Aufgabenwahrnehmung nach § 
15 Abs. 1 BtOG gesehen wird (siehe Gesetzesbegründung).  

Bereits aus rein praktischen Gesichtspunkten stellt sich die Frage, wie ein in 
Gründung befindlicher Verein überhaupt an die relevanten Daten kommen soll. 
Deutlich ist auch nicht, was für Daten konkret darzulegen sind. Der allgemeine 
Verweis auf § 15 Abs. 1 BtOG erscheint an dieser Stelle überaus unbestimmt.  
Zudem erscheint naheliegend, dass eher die Betreuungsbehörde als Fachbehörde 
und nicht ein in Gründung befindlicher Verein über entsprechende Kenntnisse 
verfügen dürfte. So ist die Betreuungsbehörde bspw. in Kenntnis der gesetzlichen 
Betreuungen im Zuständigkeitsbereich (§ 288 Abs. 2 S. 1 FamFG). Zumindest 
dürften die entscheidungsrelevanten Informationen im Rahmen der Amtshilfe bzw. 
Amtsermittlung einzuholen sein. Die Nachweispflicht einem in Gründung 
befindlichen Betreuungsverein aufzuerlegen, erscheint insofern nicht sachgerecht. 
  

 Die Ausgestaltung des Anerkennungsverfahrens deutet ferner darauf hin, dass 
sich die Dauer des Verwaltungsverfahrens zukünftig maßgeblich verlängern 
könnte. Wie bereits dargelegt, sieht die Neuregelung als zusätzliches Kriterium 
zunächst den „Nachweis eines Bedarfs“ durch den Betreuungsverein vor. Im 
Anerkennungsverfahren sind dann die Stellungnahmen des zuständigen 
Betreuungsgerichts und der örtlichen Betreuungsbehörde einzuholen. Die örtliche 
Betreuungsbehörde hat hierbei insbesondere auch zu dem o.g. Bedarf gesondert 
Stellung zu beziehen. Es steht zu befürchten, dass sich das 
Anerkennungsverfahren aufgrund der zusätzlichen Prüfkriterien maßgeblich 
verlängert. (Über)lange Anerkennungsverfahren sind jedoch im Hinblick auf eine 
erfolgreiche Umsetzung der zum 01.01.2023 in Kraft tretenden 
Betreuungsrechtsreform nicht zielführend. Auch vor diesem Hintergrund ist es 
u.E. überaus wünschenswert das Verwaltungsverfahren zu verschlanken und 
bspw. von der Nachweisplicht des Betreuungsvereins als zusätzliches Kriterium 
abzusehen.  

 
Wir würden es daher sehr begrüßen, wenn die Landesregierung Ihren Gesetzentwurf in 
Bezug auf diese Aspekte überdenkt und überarbeitet. 
 
 
 
2. 
 
Zum 01.01.2023 wird das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts 
in Kraft treten. Das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts 
verfolgt das Ziel, das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen zu stärken („Unterstützen 
vor Vertreten“) und will einen Paradigmenwechsel in der Betreuungspraxis weiter 
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forcieren.1 Bereits bestehende Rechtsgrundsätze zur Beachtlichkeit von Wünschen der 
betreuten Menschen werden dazu präzisiert und klargestellt (u.a. § 1821 BGB nF „Magna 
Charta“). Auch wird das Erforderlichkeitsprinzip als Grundprinzip der gesetzlichen 
Betreuung weiter geschärft.  
 
Bei der Umsetzung der Gesetzesreform kommt den Betreuungsvereinen eine zentrale 
Rolle zu. Sie tragen maßgeblich zu einer erfolgreichen Umsetzung der Reformziele bei. 
Zur Wahrnehmung der ihnen obliegenden Aufgaben haben die Betreuungsvereine 
ihrerseits einen gesetzlichen Anspruch auf bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit 
öffentlichen Mitteln (§ 17 BtOG).  
 
Das hierzu in § 6 des Gesetzesentwurfes vorgesehene Finanzierungsmodell ist auf einen 
Zeitraum von sechs Jahren ausgelegt. Hier mangelt es nach unserer Auffassung an 
regelmäßigen Evaluierungen. 
 
Zur Wirksamkeitsüberprüfung ist es u.E. wesentlich bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
festzustellen, ob die Ausgestaltung der finanziellen Mittel bedarfsgerecht ist. Insofern ist 
es dringend angezeigt bereits zeitnah (bspw. nach 1 Jahr) eine erste Evaluierung 
vorzunehmen und dann gegebenenfalls finanziell nachzusteuern.  
 
Um festzustellen, ob die Reformziele in der betreuungsrechtlichen Praxis ankommen, ist 
es ferner wichtig betreute Personen sowie ehrenamtliche Betreuer*innen und 
Ratsuchende in Evaluierungen einzubeziehen.  
 
Wie bereits dargelegt, haben anerkannte Betreuungsvereine Anspruch auf eine 
bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln zur Wahrnehmung der 
ihnen nach § 15 Abs. 1 BtOG obliegenden Aufgaben. Hierzu gehören folgende 
Querschnittsaufgaben: 
 

- planmäßige Information über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, 
Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen, 

- planmäßiges Bemühen um die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer*innen 
- Einführung und Fortbildung von bereits bestellten ehrenamtlichen Betreuer*innen 
- Beratung und Unterstützung von bereits bestellten ehrenamtlichen 

Betreuer*innen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, 
- Abschluss von Vereinbarungen über eine Begleitung und Unterstützung von 

ehrenamtlichen Betreuern, 
- Beratung und Unterstützung von Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben 
 
Gemessen an der Tragweite dieser gesetzlich übertragenden Aufgaben tragen die 
Betreuungsvereine insofern erheblich zu einer erfolgreichen Umsetzung der 
Betreuungsrechtsreform in Hessen bei.  
 
Folgende Querschnittsaufgaben sind dabei besonders hervorzuheben: 
 

 
1 Prof. Dr. Brosey, Der rechtliche Auftrag: Unterstützte Entscheidungsfindung im Lichte von UN-BRK und der 
Betreuungsrechtsreform 
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 Zu den Aufgaben von Betreuungsvereinen gehören nach § 15 Abs. 1 S. 1 BtOG 
u.a. vom Betreuungsgericht bestellte ehrenamtliche Betreuer*innen in ihre 
Aufgaben einzuführen, sie fortzubilden und sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben zu beraten und zu unterstützen. Die Beratung und Begleitung 
ehrenamtlicher Betreuer*innen sind damit den Betreuungsvereinen ausdrücklich 
zugewiesen und darüber hinaus Anerkennungsvoraussetzung.  

 
Der Regierungsentwurf stellt hierzu klar: „Eine an den Vorgaben des Art. 12 Abs. 
3 UN-BRK orientierte qualitätvolle ehrenamtliche Betreuungsführung ist in erster 
Linie durch eine professionelle Beratung und Begleitung bei der 
Betreuungsausübung zu gewährleisten. Dies kann durch eine verstärkte 
Heranführung dieses Personenkreises an die Betreuungsvereine erreicht werden.“2  

 
 Umgesetzt werden soll die verstärkte Anbindung zukünftig durch den Abschluss 

einer Vereinbarung über eine kontinuierliche Beratung, Fortbildung und 
Unterstützung zwischen potentieller ehrenamtlichen Betreuer*in und 
Betreuungsverein (§ 15 Abs. 2 BtOG).3 Die Vereinbarung ist gem. § 22 Abs. 2 
BtOG i.V.m. § 1816 Abs. 4 BGB grundsätzlich mit allen ehrenamtlichen Betreuern, 
die keine familiäre Beziehung oder persönliche Bindung zur betreuten Person 
haben, abzuschließen. Auch die Personengruppe der ehrenamtlichen 
Betreuer*innen mit einer familiären Beziehung oder einer sonstigen persönlichen 
Bindung können eine Vereinbarung schließen, sofern dies von dem/der 
Betreuer*in gewünscht wird.  
 
Ziel der Vereinbarung und der darauf basierenden Begleitung und Unterstützung 
ist es, eine Qualitätsverbesserung der Betreuungsführung zu ermöglichen.4 

 
Zu den Inhalten einer solchen Vereinbarung wird in dem Regierungsentwurf ferner 
hervorgehoben, dass Angebote dabei Grundkenntnisse der Betreuungsführung, 
insbesondere auch hinsichtlich der Nutzung einer „unterstützenden 
Entscheidungsfindung“, dem Vorgehen bei Unterbringungsentscheidungen und zu 
Fragen der Abgrenzung der Angehörigenrolle von der Rolle als Betreuer vermitteln 
sollen.5  

 
 Ergänzend zu der Vermittlung fachlicher Kenntnisse und der Vereinfachung des 

Zugangs zu Beratung und Unterstützung durch eine konkrete Ansprechperson 
innerhalb des Betreuungsvereins, ist die Verhinderungsbetreuung im Fall 
tatsächlicher Verhinderung (z.B. bei Urlaub oder Krankheit), für ehrenamtliche 
Betreuer*innen eine wichtige Entlastung6 und stellt für die Betreuungsvereine eine 
neue Aufgabe dar. 

 
 Hervorzuheben ist ferner, dass Betroffene, Angehörige und sonstige Personen 

nach § 15 Abs. 3 S. 1 BtOG in das Beratungsangebot einbezogen werden. Die 

 
2 BT-Drs. 19/24445, 369 
3 BT-Drs. 19/24445, 369 
4 BT-Drs. 19/24445, 362 
5 BT-Drs. 19/24445, 369 
6 Brosey/Lesting/Loer/Marschner BetreuungsR Rn. 784 

- 43 - SIA AV 20/80 - Teil 2 



 

 
  
 
 
 
 

 

Seite 5/5 
 

erweiterte Beratung stellt eine bedeutsame Aufgabenerweiterung von 
Betreuungsvereinen dar. 

 
„Gerade für Betroffene mangelt es bislang an Beratungsmöglichkeiten. Diesem 
Missstand soll hierdurch abgeholfen werden. Eine Beratungsmöglichkeit auch 
dieses Personenkreises ist gerade im Hinblick auf das zu wahrende 
Selbstbestimmungsrecht unerlässlich.“7 

 
Den Betreuungsvereinen kommt bei der Unterstützung und Anleitung ehrenamtlicher 
Betreuer*innen und der Beratung Betroffener insofern maßgebliche Bedeutung zu und 
trägt letztlich entscheidend dazu bei, die Qualität rechtlicher Betreuungsführung 
gemessen an den Vorgaben des Art. 12 Abs. 3 UN-BRK in der Anwenderpraxis weiter zu 
verbessern. 
 
Die gesetzlichen Weichen für eine Stärkung der Persönlichkeitsrechte unter Einbeziehung 
der Betroffenen in die Entscheidungsfindung und die Beachtung von deren Wünschen 
sind damit gestellt.  
Allerdings müssen auch ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um 
die gesetzlich übertragenen Aufgaben auch angemessen erfüllen zu können. Zur 
Feststellung dessen, wären u.E. zeitnahe und regelmäßige Evaluationen unter Befragung 
der Betreuungsvereine und der betroffenen Zielgruppen (Betroffene, ehrenamtliche 
Betreuer*innen, Ratsuchende) wichtig. Auf diesem Wege wäre festzustellen, ob die 
Reformziele in der betreuungsrechtlichen Praxis Platz greifen.  
 
Wir würden es daher sehr begrüßen, wenn die Landesregierung Ihren Gesetzentwurf in 
Bezug auf diese Aspekte überdenkt und überarbeitet. 
 
 
Marburg, den 07.11.2022 
 
 

 
7 BT-Drs. 19/24445, 363 
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